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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1975

Norm

ZPO §235 D

ZPO §528 Abs1 Z1 C4

Rechtssatz

Wenn das Erstgericht die Modi9zierung des Hauptbegehrens für zulässig erklärt und das Rekursgericht eine

Einwendung gegen die als Verdeutlichung bezeichnete Veränderung des Hauptbegehrens als unzulässig

zurückgewiesen hat, weil damit keine Klagsänderung im technischen Sinne vorliege, so ist dies eine inhaltliche

Bestätigung des erstgerichtlichen Beschlusses in seinem wesentlichen Punkt.
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